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Besondere Rechtsvorschriften 
für die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss 

 
„Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Mechanik/ 

Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Mechanik – Ba-
chelor Professional für Fahrzeuginterieur-Mechanik (IHK Niederbayern)“ 

 

„Die Industrie- und Handelskammer für Nie-
derbayern in Passau erlässt aufgrund des Be-
schlusses des Berufsbildungsausschusses vom 
23. Mai 2023 als zuständige Stelle nach § 54 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 79 Abs. 4 Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I, Seite 920), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I, Seite 1174), 
folgende besondere Rechtsvorschriften für die 
Fortbildungsprüfung zum „Geprüften Industrie-
meister – Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Me-
chanik – Bachelor Professional für Fahrzeugin-
terieur-Mechanik (IHK Niederbayern)“ und zur 
„Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung 
Fahrzeuginterieur-Mechanik – Bachelor Profes-
sional für Fahrzeuginterieur-Mechanik (IHK Nie-
derbayern).“ 

 

§ 1 
Ziel der Prüfung zum Erwerb  
des Fortbildungsabschlusses 

und dessen Bezeichnung 

(1)  Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung 
zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Ge-
prüfter Industriemeister – Fachrichtung Fahrzeu-
ginterieur-Mechanik – Bachelor Professional für 
Fahrzeuginterieur-Mechanik (IHK Niederbay-
ern)“ und „Geprüfte Industriemeisterin – Fach-
richtung Fahrzeuginterieur-Mechanik – Bachelor 
Professional für Fahrzeuginterieur-Mechanik 
(IHK Niederbayern)“ wird die auf einen berufli-
chen Aufstieg abzielende Erweiterung der beruf-
lichen Handlungsfähigkeit auf der zweiten beruf-
lichen Fortbildungsstufe der höherqualifizieren-
den Berufsbildung nachgewiesen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob 

die zu prüfende Person in der Lage ist, in Unter-

nehmen unterschiedlicher Größe sowie in ver-

schiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern ei-

nes Unternehmens Fach- und Führungsfunktio-

nen zu übernehmen, in denen zu verantwor-

tende Leitungsprozesse von Organisationen ei-

genständig gesteuert werden, eigenständig aus-

geführt werden und dafür Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen geführt werden. Insbesondere ist 

festzustellen, ob die zu prüfende Person 

1. Sach-, Organisations- und Führungsaufga-

ben wahrnehmen kann, 

2. sich einstellen kann auf 

a) Änderungen von Methoden und Syste-

men in der Produktion, 

b) neue Strukturen der Arbeitsorganisation 

und 

c) neue Methoden der Organisationsent-

wicklung und des Personalmanagements 

sowie 

3. den technisch-organisatorischen Wandel im 

Unternehmen mitgestalten kann. 
 

(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die 
Qualifikation vorhanden ist, in den Handlungsbe-
reichen insbesondere folgende in Zusammen-
hang stehende Aufgaben eines Geprüften In-
dustriemeisters – Fachrichtung Fahrzeuginteri-
eur-Mechanik – Bachelor Professional für Fahr-
zeuginterieur-Mechanik (IHK Niederbayern) 
oder einer Geprüften Industriemeisterin – Fach-
richtung Fahrzeuginterieur-Mechanik – Bachelor 
Professional für Fahrzeuginterieur-Mechanik 
(IHK Niederbayern) wahrnehmen zu können: 

1. Sachaufgaben 

a) den Produktions- und Verarbeitungsab-
lauf überwachen; über den Einsatz der 
Betriebs- und Produktionsmittel entschei-
den und deren Erhaltung und Betriebsbe-
reitschaft gewährleisten; 

b) für die Einhaltung der Qualitäts- und 
Quantitätsvorgaben sorgen; 

c) Maßnahmen zur Vermeidung und Behe-
bung von Betriebsstörungen einleiten und 
die Energieversorgung für den Tätigkeits-
bereich sichern; 

d) die Arbeitsplätze nach ergonomischen 
Gesichtspunkten gestalten und bei der 
Einrichtung von Arbeitsstätten unter Be-
achtung entsprechender Vorschriften mit-
wirken; 

e) technologische Weiterentwicklungen im 
Unternehmen umsetzen, das An- und Ab-
fahren von Anlagen organisieren und 
überwachen; bei der Entwicklung von Vor-
schlägen für neue technische Konzepte 
und Spezifikationen mitarbeiten und den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
mitgestalten; 
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f) den Werterhalt von Materialien und Pro-
dukten bei Transport und Lagerung si-
cherstellen;  

2. Organisationsaufgaben 

a) die Arbeitsabläufe einschließlich der La-
gerung und des Einsatzes von Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen planen und disponie-
ren sowie sich an der Planung und Umset-
zung neuer Produktionsprozesse beteili-
gen; 

b) Kostenpläne aufstellen sowie die Kosten-
entwicklung und den wirtschaftlichen Ab-
lauf steuern; 

c) bei der Auswahl und Beschaffung von Ap-
paraten, Anlagen und Einrichtungen mit-
wirken; 

 

d) Qualitäts- und Quantitätsvorgaben planen 
und für die Einhaltung der Termine sor-
gen; 

e) die Instandhaltung in Abstimmung mit den 
zuständigen Mitarbeitern sowie den betei-
ligten betrieblichen Bereichen koordinie-
ren und überwachen; 

f) die Einhaltung der Arbeitssicherheits-, 
Umwelt- und Gesundheitsvorschriften ge-
währleisten; 

3. Führungsaufgaben 

a) die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Sinne der Unternehmensziele führen und 
ihnen Aufgaben unter Berücksichtigung 
betrieblicher Vorgaben, nach betriebswirt-
schaftlichen und arbeitsrechtlichen Ge-
sichtspunkten und unter Berücksichtigung 
ihrer individuellen Eignung, ihrer Kompe-
tenzen und ihrer Interessen zuordnen, sie 
zu selbstständigem, verantwortlichen 
Handeln anleiten, ihre Motivation fördern 
und sie an Entscheidungsprozessen be-
teiligen; 

b) bei der Planung des Personalbedarfs und 
bei Stellenbesetzungen mitwirken; 

c) Arbeitsgruppen betreuen und moderieren; 

d) die ziel- und lösungsorientierte Koopera-
tion und Kommunikation zwischen und mit 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, mit 
den Führungskräften sowie mit dem Be-
triebsrat fördern; 

e) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie 
Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen beurteilen, Personalentwicklungs-
maßnahmen fördern sowie Unterweisun-
gen durchführen und veranlassen; 

f) die Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen fördern; 

g) neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
ihre Arbeitsbereiche einführen; 

h) die Ausbildung der zugeteilten Auszubil-
denden vorbereiten und organisieren und 
die Durchführung der Ausbildung sicher-
stellen; 

i) Qualitätsziele umsetzen, bei der Lieferan-
tenbetreuung mitwirken sowie das quali-
tätsbewusste Handeln und die Kundenori-
entierung der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen fördern. 

(4) Für den Erwerb der in den Absätzen 2 und 
3 bezeichneten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten bedarf es in der Regel eines Lernum-
fangs von insgesamt mindestens 1 200 Stunden. 
Der Lerninhalt bestimmt sich nach den Anforde-
rungen der Prüfungsbereiche und Qualifikations-
schwerpunkte in den §§ 4 bis 5. 

(5) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt 
zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Ba-
chelor Professional für Fahrzeuginterieur-Me-
chanik (IHK Niederbayern)“. Der Abschlussbe-
zeichnung wird die weitere Abschlussbezeich-
nung „Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung 
Fahrzeuginterieur-Mechanik“ oder „Geprüfte In-
dustriemeisterin – Fachrichtung Fahrzeuginteri-
eur-Mechanik“ vorangestellt. 

 

§ 2 
Umfang der Meisterqualifikation und Gliede-

rung der Prüfung 

(1) Die Qualifikation zum „Geprüften Indust-
riemeister – Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Me-
chanik – Bachelor Professional für Fahrzeugin-
terieur-Mechanik (IHK Niederbayern)“ oder zur 
„Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung 
Fahrzeuginterieur-Mechanik – Bachelor Profes-
sional für Fahrzeuginterieur-Mechanik (IHK Nie-
derbayern)“ umfasst: 

1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikati-
onen, 

2. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikati-
onen, 

3. Handlungsspezifische Qualifikationen. 

(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspäda-
gogischen Eignung ist durch eine erfolgreich ab-
gelegte Prüfung nach § 4 der Ausbilder-Eig-
nungsverordnung oder durch eine andere erfolg-
reich abgelegte vergleichbare Prüfung vor einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss nachzuweisen. Der Prü-
fungsnachweis ist vor Beginn der letzten Prü-
fungsleistung vorzulegen. 



3 

(3) Die Prüfung zum „Geprüften Industrie-
meister – Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Me-
chanik – Bachelor Professional für Fahrzeugin-
terieur-Mechanik (IHK Niederbayern)“ oder zur 
„Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung 
Fahrzeuginterieur-Mechanik – Bachelor Profes-
sional für Fahrzeuginterieur-Mechanik (IHK Nie-
derbayern)“gliedert sich in die Prüfungsteile: 

1. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikati-
onen, 

2. Handlungsspezifische Qualifikationen. 

(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist 
schriftlich in Form von anwendungsbezogenen 
Aufgabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen. Im 
Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist schriftlich in 
Form von die Handlungsbereiche integrierenden 
Situationsaufgaben sowie mündlich in Form ei-
nes situationsbezogenen Fachgesprächs ge-
mäß § 5 zu prüfen. 

 

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Anfor-
derungen des § 54 in Verbindung mit § 53 c des 
Berufsbildungsgesetzes erfüllt und Folgendes 
nachweist: 

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in dem anerkannten Ausbildungsberuf Fahr-
zeuginnenausstatter/Fahrzeuginnenausstat-
terin, Fahrzeuginterieur-Mechanik oder ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf, der den 
Metall-, Elektro-, fahrzeugtechnischen und 
informationstechnischen Berufen zugeordnet 
werden kann oder 

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung 
in einem sonstigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf und danach eine mindestens ein-
jährige einschlägige Berufspraxis oder 

3. eine mindestens vierjährige einschlägige Be-
rufspraxis. 

Nach der Zulassung zur Prüfung kann der Prü-
fungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basis-
qualifikationen“ abgelegt werden. 

(2) Den Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ kann nur ablegen, wer nach-
weist, dass er oder sie den Prüfungsteil „Fach-
richtungsübergreifende Basisqualifikationen“ 
abgelegt hat. Die Zulassung zur Prüfung darf 
nicht länger als fünf Jahre vor dem Beginn der 
Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ erfolgt sein. Wird im Einzelfall 
die Frist des Satzes 2 nicht eingehalten und hat 
dies die zuständige Stelle zu vertreten, ist die 
Prüfung ohne Beachtung der Frist zu Ende zu 
führen. 

(3) Die Berufspraxis nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3 soll wesentliche Bezüge zu den 
Aufgaben eines Geprüften Industriemeisters – 
Fachrichtung Fahrzeuginterieur-Mechanik – Ba-
chelor Professional für Fahrzeuginterieur-Me-
chanik (IHK Niederbayern) oder einer Geprüften 
Industriemeisterin – Fachrichtung Fahrzeuginte-
rieur-Mechanik – Bachelor Professional für Fahr-
zeuginterieur-Mechanik (IHK Niederbayern) 
nach § 1 Absatz 2 und 3 aufweisen. 

(4) Abweichend von den in Absatz 1 Satz 1 
genannten Voraussetzungen ist zur Prüfung 
auch zuzulassen, wer durch Vorlage von Zeug-
nissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erwor-
ben zu haben, die der in Absatz 1 Satz 1 be-
schriebenen beruflichen Handlungsfähigkeit ver-
gleichbar sind und die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen. 

 

§ 4 
Fachrichtungsübergreifende  

Basisqualifikationen 

(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“ ist in folgenden Prü-
fungsbereichen zu prüfen:  

1. Rechtsbewusstes Handeln, 

2. Betriebswirtschaftliches Handeln, 

3. Anwendung von Methoden der Information, 
Kommunikation und Planung,  

4. Zusammenarbeit im Betrieb. 

5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher 
und technischer Gesetzmäßigkeiten. 

(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes 
Handeln“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, einschlägige Rechtsvorschriften berück-
sichtigen zu können. Dazu gehört, die Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
unter arbeitsrechtlichen Aspekten zu gestalten 
sowie die Arbeitssicherheit, den Gesundheits-
schutz und den Umweltschutz nach rechtlichen 
Grundlagen zu gewährleisten und die Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden Institutionen 
sicherzustellen. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten und Bestimmungen bei der Gestaltung in-
dividueller Arbeitsverhältnisse und bei Fehl-
verhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen, insbesondere unter Berücksichtigung 
des Arbeitsvertragsrechts, des Tarifvertrags-
rechts und betrieblicher Vereinbarungen, 

2. Berücksichtigen der Vorschriften des Be-
triebsverfassungsgesetzes, insbesondere 
der Beteiligungsrechte betriebsverfassungs-
rechtlicher Organe, 
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3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen 
hinsichtlich der Sozialversicherung, der Ent-
geltfindung sowie der Arbeitsförderung, 

4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeitssi-
cherheitsrechtlicher Vorschriften und Bestim-
mungen in Abstimmung mit betrieblichen und 
außerbetrieblichen Institutionen, 

5. Berücksichtigen der Vorschriften des Um-
weltrechts, insbesondere hinsichtlich des Ge-
wässer- und Bodenschutzes, der Abfallbesei-
tigung, der Luftreinhaltung und Lärmbekämp-
fung, des Strahlenschutzes und des Schut-
zes vor gefährlichen Stoffen, 

6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften und Bestimmungen, 
insbesondere hinsichtlich der Produktverant-
wortung, der Produkthaftung sowie des Da-
tenschutzes. 

(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftli-
ches Handeln“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 
im Rahmen praxisbezogener Handlungen be-
rücksichtigen und volkswirtschaftliche Zusam-
menhänge aufzeigen sowie Unternehmensfor-
men darstellen zu können. Weiterhin soll die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, betriebliche Ab-
läufe nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten pla-
nen, beurteilen und beeinflussen zu können. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der ökonomischen Hand-
lungsprinzipien von Unternehmen unter Ein-
beziehung volkswirtschaftlicher Zusammen-
hänge und sozialer Wirkungen, 

2. Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher 
Aufbau- und Ablauforganisation;  

3. Anwenden von Methoden der Organisations-
entwicklung, 

4. Berücksichtigen von Methoden der Entgelt-
findung und der kontinuierlichen, betriebli-
chen Verbesserung, 

5. Unterscheiden von Kostenarten-, Kostenstel-
len- und Kostenträgerzeitrechnungen sowie 
Durchführen von Kalkulationsverfahren. 

(4) Im Prüfungsbereich „Anwenden von Me-
thoden der Information, Kommunikation und Pla-
nung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
Projekte und Prozesse analysieren und transpa-
rent machen zu können. Dazu gehört, Daten auf-
bereiten, technische Unterlagen lesen sowie 
entsprechende Planungstechniken unterschei-
den zu können. Es soll ferner die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, angemessene Präsentations-
techniken anwenden zu können. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte ge-
prüft werden: 

1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von 

Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-
Systemen und Bewerten visualisierter Daten, 

2. Bewerten von Planungstechniken und Analy-
semethoden sowie deren Anwendungsmög-
lichkeiten, 

3. Anwenden von Präsentationstechniken, 

4. Erstellen von technischen Unterlagen, Ent-
würfen, Statistiken, Tabellen und Diagram-
men, 

5. Anwenden von Projektmanagementmetho-
den, 

6. Auswählen und Anwenden von Informations- 
und Kommunikationsformen einschließlich 
des Einsatzes entsprechender Informations- 
und Kommunikationsmittel. 

(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im 
Betrieb“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, Zusammenhänge des Sozialverhaltens er-
kennen, ihre Auswirkungen auf die Zusammen-
arbeit beurteilen und durch angemessene Maß-
nahmen auf eine zielorientierte, effiziente und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit hinwirken zu 
können. Dazu gehört, die Leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern 
sowie betriebliche Probleme und soziale Kon-
flikte lösen zu können. Es soll ferner die Fähig-
keit nachgewiesen werden, Führungsgrund-
sätze berücksichtigen und angemessene Füh-
rungstechniken anwenden zu können. In diesem 
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte 
geprüft werden: 

1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Ent-
wicklung des Einzelnen unter Beachtung des 
bisherigen Berufsweges und unter Berück-
sichtigung persönlicher und sozialer Gege-
benheiten, 

2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflus-
ses von Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz 
auf das Sozialverhalten und das Betriebs-
klima sowie Ergreifen von Maßnahmen zur 
Verbesserung, 

3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruk-
tur auf das Gruppenverhalten und die Zusam-
menarbeit sowie Entwickeln und Umsetzen 
von Alternativen, 

4. Auseinandersetzen mit eigenem und frem-
dem Führungsverhalten, Umsetzen von Füh-
rungsgrundsätzen, 

5. Anwenden von Führungsmethoden und  
-techniken einschließlich Vereinbarungen 
entsprechender Handlungsspielräume, um 
Leistungsbereitschaft und Zusammenarbeit 
der Mitarbeiter zu fördern, 

6. Förderung der Kommunikation und Koopera-
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tion durch Anwenden von Methoden zur Lö-
sung betrieblicher Probleme und sozialer 
Konflikte.  

(6) Im Prüfungsbereich „Berücksichtigung na-
turwissenschaftlicher und technischer Gesetz-
mäßigkeiten“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, einschlägige naturwissenschaftliche 
und technische Gesetzmäßigkeiten zur Lösung 
technischer Probleme einbeziehen zu können. 
Dazu gehört, mathematische, physikalische, 
chemische und technische Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zur Lösung von Aufgaben aus der be-
trieblichen Praxis anwenden zu können. In die-
sem Rahmen können folgende Qualifikationsin-
halte geprüft werden: 

1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwis-
senschaftlicher und technischer Gesetzmä-
ßigkeiten auf Materialien, Maschinen und 
Prozesse sowie auf Mensch und Umwelt, 

2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen 
im Betrieb sowie Beachten der damit zusam-
menhängenden Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt, 

3. Berechnen betriebs- und fertigungstechni-
scher Größen bei Belastungen und Bewe-
gungen, 

4. Anwenden von statistischen Verfahren und 
Durchführen von einfachen statistischen Be-
rechnungen sowie ihre graphische Darstel-
lung. 

(7) Die Bearbeitungsdauer für die schriftli-
chen Aufgaben in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 ge-
nannten Prüfungsbereichen soll insgesamt 
höchstens acht Stunden betragen, pro Prüfungs-
bereich nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 mindestens 90 
Minuten, im Prüfungsbereich nach Absatz 1 Nr. 
5 mindestens 60 Minuten. 

(8) Wurden in nicht mehr als zwei schriftli-
chen Prüfungsleistungen in den in Absatz 1 
Nummer 1 bis 5 genannten Prüfungsbereichen 
mangelhafte Leistungen erbracht, ist in diesen 
Prüfungsbereichen eine mündliche Ergänzungs-
prüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren un-
genügenden schriftlichen Prüfungsleistungen 
besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergän-
zungsprüfung soll anwendungsbezogen durch-
geführt werden und nicht länger als 20 Minuten 
dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsleistung und die der mündlichen Ergän-
zungsprüfung werden zu einer Bewertung der 
Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei wird 
die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
doppelt gewichtet. 

 

 

 

§ 5 
Handlungsspezifische Qualifikationen 

(1) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen“ umfasst die Handlungsbereiche 

1. „Technik“, 

2. „Organisation“ und 

3. „Führung und Personal“. 

(2) Der Handlungsbereich „Technik“ gliedert 
sich in folgende Qualifikationsschwerpunkte: 

1) Betriebstechnik, 

2) Fertigungstechnik, 

3) Montagetechnik. 

 

(3) Der Handlungsbereich „Organisation“ 
gliedert sich in folgende Qualifikationsschwer-
punkte: 

1) Betriebliches Kostenwesen, 

2) Planungs-, Steuerungs- und Kommunika-
tionssysteme und 

3) Arbeits-, Umwelt- und Gesundheits-
schutz. 

 

(4) Der Handlungsbereich „Führung und Per-
sonal“ gliedert sich in folgende Qualifikations-
schwerpunkte: 

1) Personalführung, 

2) Personalentwicklung und 

3) Qualitätsmanagement. 

 

(5) Es werden drei die Handlungsbereiche 
„Technik“, „Organisation“ sowie „Führung und 
Personal“ integrierende Situationsaufgaben 
nach den Absätzen 6 bis 8 unter Berücksichti-
gung der fachrichtungsübergreifenden Basis-
qualifikationen gestellt. Zwei der Situationsauf-
gaben sind schriftlich zu lösen, eine Situations-
aufgabe ist Gegenstand des situationsbezoge-
nen Fachgespräches nach Absatz 9. Die Situati-
onsaufgaben sind so zu gestalten, dass alle 
Qualifikationsschwerpunkte der Handlungsbe-
reiche mindestens einmal thematisiert werden. 
Die Prüfungsdauer der schriftlichen Situations-
aufgaben beträgt jeweils mindestens vier Stun-
den, insgesamt jedoch nicht mehr als zehn Stun-
den. Das situationsbezogene Fachgespräch aus 
dem Handlungsbereich „Führung und Personal“ 
soll für die zu prüfende Person mindestens 30 
Minuten und höchstens 45 Minuten betragen. Es 
sind höchstens 30 Minuten Vorbereitungszeit 
einzuräumen. 
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(6) In der Situationsaufgabe aus dem Hand-
lungsbereich "Technik" soll ein Qualifikations-
schwerpunkt den Kern bilden. Die Qualifikations-
inhalte für diese Situationsaufgabe sind etwa zur 
Hälfte aus diesem Qualifikationsschwerpunkt zu 
entnehmen. Die Situationsaufgabe soll darüber 
hinaus Qualifikationsinhalte aus den Schwer-
punkten der Handlungsbereiche "Organisation" 
sowie "Führung und Personal" integrativ mitbe-
rücksichtigen. Diese integrativen Qualifikations-
inhalte sind in annähernd gleichem Umfang den 
Absätzen 7 und 8 zu entnehmen; sie sollen sich 
aus Qualifikationsinhalten von mindestens drei 
Qualifikationsschwerpunkten zusammensetzen 
und insgesamt etwa die andere Hälfte aller Qua-
lifikationsinhalte dieser Situationsaufgabe aus-
machen. Im Einzelnen kann die Situationsauf-
gabe folgende Qualifikationsinhalte aus dem 
Handlungsbereich "Technik" mit den Qualifikati-
onsschwerpunkten gemäß den folgenden Num-
mern 1 bis 3 umfassen: 

1. im Qualifikationsschwerpunkt "Betriebs-
technik" soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften, technische Anlagen und Einrich-
tungen funktionsgerecht einzusetzen und deren 
Instandhaltung zu planen, organisieren und zu 
überwachen. Energieversorgung im Betrieb si-
cherzustellen, Aufträge zur Installation von Pro-
duktionsanlagen, Anlagen der Ver- und Entsor-
gung sowie von Systemen des Transports und 
der Lagerung umzusetzen. In diesem Rahmen 
können folgende Qualifikationsinhalte in den Si-
tuationsaufgaben geprüft werden:  

a) Auswahl, Festlegung und Funktionserhal-
tung von Kraft- und Arbeitsmaschinen und die 
dazugehörenden Aggregate sowie Hebe-, 
Transport- und Fördermittel,  

b) Planen und Einleiten von Instandhal-
tungsmaßnahmen sowie Überwachen und Ge-
währleisten der Instandhaltungsqualität und der 
Termine,  

c) Erfassen und Bewerten von Schwachstel-
len, Schäden und Funktionsstörungen sowie Ab-
schätzen und Begründen von Auswirkungen ge-
planter Eingriffe,  

d) Planen, Durchführen und Dokumentieren 
von Funktions- und Sicherheitsprüfungen,  

e) Aufrechterhalten der Energieversorgung 
im Betrieb,  

f) Aufstellen und Inbetriebnahme von Anla-
gen und Einrichtungen, insbesondere unter Be-
achtung sicherheitstechnischer und anlagenspe-
zifischer Vorschriften,  

g) Funktionserhalt und Überwachung der 
Steuer- und Regeleinrichtungen sowie der Diag-
nosesysteme von Maschinen und Anlagen,  

h) Veranlassen von Maßnahmen zur Lage-
rung von Werk- und Hilfsstoffen sowie von Pro-
dukten.  

  

2. Im Qualifikationsschwerpunkt “Ferti-
gungstechnik" soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Fertigungsprozesse zur Herstellung 
und Veränderung von Produkten zu planen, zu 
organisieren und zu überwachen, fertigungs-
technische Einzelheiten und Zusammenhänge 
sowie Optimierungsmöglichkeiten des Ferti-
gungsprozesses erkennen und zweckentspre-
chende Maßnahmen einleiten. Beim Einsatz 
neuer Maschinen, Anlagen und Werkzeuge so-
wie bei der Be- und Verarbeitung neuer Werk- 
und Fertigungshilfsstoffe sollen die Auswirkun-
gen auf den Fertigungsprozess erkannt und be-
rücksichtigt werden. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte in den Situations-
aufgaben geprüft werden:  

a) Planen und Analysieren von Fertigungs-
aufträgen und Festlegen der anzuwendenden 
Verfahren, Betriebsmittel und Hilfsstoffe ein-
schließlich der Ermittlung der erforderlichen 
technischen Daten, Montageabläufe nach kon-
struktiven Vorgaben planen; Disponieren von Ei-
gen- und Fremdteilen unter Berücksichtigung 
terminlicher Vorgaben sowie Festlegen der Mon-
tageplätze, der Betriebs-, Montage- und Prüfmit-
tel und der Montageprinzipien; Überwachen der 
Montageprozesse,   

b) Einleiten, Steuern, Überwachen und Opti-
mieren der Fertigungsprozesse,  

c) Umsetzen der Instandhaltungsvorgaben 
und Einhalten qualitativer und quantitativer An-
forderungen,  

d) Beurteilen von Auswirkungen auf den Fer-
tigungsprozess bei Einsatz bestehender und 
neuer Werkstoffe, Verfahren und Betriebsmittel,  

e) Beurteilen der Auswirkungen des Einsat-
zes bestehender und neuer Fertigungsanlagen, 
Montage- und Teilsysteme auf Funktionsab-
läufe; Einleiten von Optimierungsprozessen,  

f) Planen, Durchführen und Dokumentieren 
spezifischer Einweisungen und Schulungen,  

g) Erstellen von Montage- und Fertigungsdo-
kumentationen anhand vorliegender technischer 
Daten und Beschreibungen von Maschinen und 
Anlagen,  

h) Anwenden von fachbezogenen, sicher-
heitstechnischen und umweltschutzrelevanten 
Vorschriften;  

  

3. Im Qualifikationsschwerpunkt "Montage-
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technik" soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, Aufträge zur Montage von Fertigungspro-
zessen und -anlagen zu planen, zu organisieren 
und ihre Durchführung zu überwachen. Des 
Weiteren sollten Montageabläufe bestimmende 
Teilvorgänge und Zusammenhänge, sowie Opti-
mierungsmöglichkeiten des Montageprozesses 
erkennen und entsprechende Maßnahmen zur 
Umsetzung einleiten. Montageprinzipien nach 
vorgegebenen Kriterien auswählen, den Eigen- 
und Fremdanteil mitberücksichtigen und die 
Auswirkungen auf den Montageprozess erken-
nen. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte in den Situationsaufgaben ge-
prüft werden:  

a) Planen und Analysieren von Montageauf-
trägen und Fertigungsprozesse nach konstrukti-
ven Vorgaben, Disponieren der Eigen- und 
Fremdteile und der terminlichen Vorgaben sowie 
Festlegen von Montageplatz, der Betriebs-, 
Montage- und Prüfmitteln, der Montageprinzi-
pien und Veranlassen des Montageprozesses,  

b) Überprüfen der Funktion von Baugruppen 
und Bauteilen nach der Methode der Fehler-
Möglichkeit-Einfluss-Analyse, Planen und Orga-
nisieren von Sicherheits- und Funktionsprüfun-
gen,  

c) Planen und Beurteilen des Einsatzes von 
automatisierten Montagesystemen einschließ-
lich der Anwendung von Handhabungsautoma-
ten,  

d) Inbetriebnehmen und Abnehmen von 
montierten Maschinen und Anlagen nach den 
geltenden technischen Richtlinien,  

e) Planen und Organisieren von Maßnah-
men der vorbeugenden Instandsetzung und 
Wartung, einschließlich von Software-Updates,  

f) Bearbeiten und Dokumentieren von Kun-
denanfragen und Reklamationen, Klären von 
Gewährleistungen, Dokumentieren von Ände-
rungsanforderungen,  

g) Planen und Durchführen von Änderungen 
und Optimierungsmaßnahmen,  

h) Erstellen von Notfallkonzepten, Planen 
und Durchführen von Störungsanalysen, Doku-
mentieren von Fehlerursachen,  

i) Betreuen und Begleiten von Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen und Audits, Dokumentie-
ren der Qualitätssicherungsaktivitäten im Hin-
blick auf Gewährleistung und Garantie,  

j) Dokumentieren von Bestandsaufnahmen 
inklusive der Erstellung von Statusberichten und 
Reports. 

 

(7) In der Situationsaufgabe aus dem Hand-
lungsbereich "Organisation" sollen mindestens 
zwei der Qualifikationsschwerpunkte den Kern 
bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese Situa-
tionsaufgabe sind etwa zur Hälfte diesen Quali-
fikationsschwerpunkten zu entnehmen. Die Situ-
ationsaufgabe soll darüber hinaus Qualifikati-
onsinhalte aus den Qualifikationsschwerpunkten 
der Handlungsbereiche "Technik" sowie "Füh-
rung und Personal" integrativ in annähernd glei-
chem Umfang mitberücksichtigen. Diese integ-
rativen Qualifikationsinhalte sollen etwa die an-
dere Hälfte aller Qualifikationsinhalte der Situati-
onsaufgabe ausmachen. Die integrativen Quali-
fikationsinhalte sind in annähernd gleichem Um-
fang den Absätzen 6 und 8 zu entnehmen; sie 
sollen sich aus den Qualifikationsinhalten von 
mindestens drei Qualifikationsschwerpunkten 
zusammensetzen. Im Einzelnen kann die Situa-
tionsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte aus 
dem Handlungsbereich "Organisation" mit den 
Schwerpunkten gemäß den folgenden Num-
mern 1 bis 3 umfassen:  

1. Im Qualifikationsschwerpunkt "Betriebli-
ches Kostenwesen" soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge und kostenrelevante Einflussfaktoren 
erfassen und beurteilen, Möglichkeiten der Kos-
tenbeeinflussung aufzeigen und Maßnahmen für 
ein kostenbewusstes Handeln planen, organisie-
ren, einleiten und überwachen zu können. Dazu 
gehört, Kalkulationsverfahren und Methoden der 
Zeitwirtschaft anwenden, organisatorische und 
personelle Maßnahmen auch in ihrer Bedeutung 
als Kostenfaktoren beurteilen und berücksichti-
gen zu können. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte in den Situationsauf-
gaben geprüft werden:  

a) Planen, Erfassen, Analysieren und Be-
werten der funktionsfeldbezogenen Kosten nach 
vorgegebenen Plandaten,  

b) Überwachen und Einhalten des zugeteil-
ten Budgets,  

c) Beeinflussen der Kosten, insbesondere 
unter Berücksichtigung alternativer Konzepte 
und bedarfsgerechter Lagerwirtschaft,  

d) Beeinflussen des Kostenbewusstseins 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei unter-
schiedlichen Formen der Arbeitsorganisation,  

e) Erstellen und Auswerten der Betriebsab-
rechnung durch die Kostenarten-, Kostenstellen- 
und Kostenträgerzeitrechnung,  

f) Anwenden der Kalkulationsverfahren in 
der Kostenträgerstückrechnung einschließlich 
der Deckungsbeitragsrechnung,  

g) Anwenden von Methoden der Zeitwirt-
schaft  
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2. Im Qualifikationsschwerpunkt "Planungs-, 
Steuerungs- und Kommunikationssysteme" soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, das Pro-
jektmanagement unter Verwendung von Pla-
nungs-, Steuerungs- und Kommunikationssyste-
men erkennen und diese anforderungsgerecht 
auswählen. Zudem sollten Systeme zur Überwa-
chung von Planungszielen und Prozessen ange-
wendet werden können. In diesem Rahmen kön-
nen folgende Qualifikationsinhalte in den Situati-
onsaufgaben geprüft werden:  

a) Optimieren von Aufbau- und Ablaufstruk-
turen sowie Aktualisieren der Stammdaten für 
diese Systeme,  

b) Erstellen, Anpassen und Umsetzen von 
Produktions-, Mengen-, Termin- und Kapazitäts-
planungen,  

c) Anwenden von Systemen für die Arbeits-
ablaufplanung, Materialflussgestaltung, Produk-
tionsprogrammplanung und Auftragsdisposition 
einschließlich der dazugehörenden Zeit- und 
Datenermittlung,   

d) Anwenden von Informations- und Kom-
munikationssystemen,  

e) Anwenden von Logistiksystemen, insbe-
sondere im Rahmen der Produkt- und Material-
disposition,  

  

3. Im Qualifikationsschwerpunkt "Arbeits-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutz" soll die Fähig-
keit nachgewiesen werden, einschlägige Ge-
setze, Vorschriften und Bestimmungen in ihrer 
Bedeutung erkennen und ihre Einhaltung sicher-
stellen, Gefährdungsbeurteilungen durchführen, 
Gefahren vorbeugen, Störungen erkennen und 
analysieren sowie Maßnahmen zu ihrer Vermei-
dung oder Beseitigung einleiten zu können. 
Dazu gehört, sicherzustellen, dass sich die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen arbeits-, umwelt- 
und gesundheitsschutzbewusst verhalten und 
entsprechend handeln können. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte in 
den Situationsaufgaben geprüft werden:  

a) Überprüfen und Gewährleisten der Ar-
beitssicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzes im Betrieb  

b) Fördern des Mitarbeiter- und Mitarbeite-
rinnenbewusstseins bezüglich der Arbeitssicher-
heit und des betrieblichen Arbeits-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes,  

c) Planen, Durchführen und Dokumentieren 
von Unterweisungen in  der Arbeitssicherheit, 
des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschut-
zes,  

d) Überwachen der Lagerung von und des 

Umgangs mit umweltbelastenden und gesund-
heitsgefährdenden Betriebsmitteln, Einrichtun-
gen, Werk- und Hilfsstoffen,  

e) Durchführen von Gefährdungsbeurteilun-
gen sowie Planen, Vorschlagen, Einleiten, Über-
prüfen und Dokumentieren von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeitssicherheit sowie zur 
Reduzierung und Vermeidung von Unfällen und 
von Umwelt- und Gesundheitsbelastungen.  

(8) In der Situationsaufgabe aus dem Hand-
lungsbereich "Führung und Personal" sollen 
mindestens zwei der Qualifikationsschwer-
punkte den Kern der Situationsaufgabe bilden. 
Die Qualifikationsinhalte für diese Situationsauf-
gabe sind etwa zur Hälfte diesen Qualifikations-
schwerpunkten zu entnehmen. Die Situations-
aufgabe soll darüber hinaus integrativ in annä-
hernd gleichem Umfang Qualifikationsinhalte 
aus den Qualifikationsschwerpunkten der Hand-
lungsbereiche "Technik" und "Organisation" mit-
berücksichtigen. Diese integrativen Qualifikati-
onsinhalte sollen etwa die andere Hälfte aller 
Qualifikationsinhalte der Situationsaufgabe aus-
machen. Die integrativen Qualifikationsinhalte 
sind in annähernd gleichem Umfang den Absät-
zen 6 und 7 zu entnehmen. Sie sollen sich aus 
Qualifikationsinhalten von mindestens drei 
Schwerpunkten zusammensetzen und insge-
samt etwa die Hälfte aller Qualifikationsinhalte 
dieser Situationsaufgabe ausmachen. Im Einzel-
nen kann die Situationsaufgabe folgende Quali-
fikationsinhalte aus dem Handlungsbereich 
"Führung und Personal" mit den Schwerpunkten 
gemäß den folgenden Nummern 1 bis 3 umfas-
sen:  

1. Im Qualifikationsschwerpunkt "Personal-
führung" soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, den Personalbedarf zu ermitteln und den 
Personaleinsatz entsprechend den betrieblichen 
Anforderungen sicherstellen sowie Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen nach zielgerichteten Erfor-
dernissen durch die Anwendung geeigneter Me-
thoden zu verantwortlichem Handeln hinführen 
zu können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben 
geprüft werden:  

a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen 
und quantitativen Personalbedarfs unter Berück-
sichtigung technischer und organisatorischer 
Veränderungen,  

b) Auswahl und Einsatz der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unter Berücksichtigung ihrer 
persönlichen Daten, ihrer Eignung und Interes-
sen sowie der betrieblichen Anforderungen,  

c) Feststellen eines zusätzlichen Dienstleis-
tungsbedarfs vor Ort, Akquirieren von Personal 
und Vergabe an Dritte,   
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d) Erstellen von Anforderungsprofilen, Stel-
lenplanungen und -beschreibungen sowie von 
Funktionsbeschreibungen,  

e) Delegieren von Aufgaben und der damit 
verbundenen Verantwortung,  

f) Fördern der Kommunikations- und Koope-
rationsbereitschaft,  

g) Anwenden von Führungsmethoden und -
mitteln zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben 
und zum Lösen von Problemen und Konflikten,  

h) Beteiligen der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen am kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess,  

i) Einrichten, Moderieren und Steuern von 
Arbeits- und Projektgruppen;  

  

2. Im Qualifikationsschwerpunkt "Personal-
entwicklung" soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, auf der Basis einer qualitativen und 
quantitativen Personalplanung eine systemati-
sche Personalentwicklung durchführen zu kön-
nen. Dazu gehört, Personalentwicklungspotenzi-
ale einschätzen und Personalentwicklungs- und 
Qualifizierungsziele festlegen, entsprechende 
Maßnahmen planen, realisieren, deren Ergeb-
nisse überprüfen und die Umsetzung im Betrieb 
fördern zu können. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte in den Situations-
aufgaben geprüft werden:  

a) Ermitteln des quantitativen und qualitati-
ven Personalentwicklungsbedarfs unter Berück-
sichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Anforderungen,  

b) Festlegen der Ziele für eine kontinuierli-
che und innovationsorientierte Personalentwick-
lung sowie der Kategorien für den Qualifizie-
rungserfolg,  

c) Durchführen von Potenzialeinschätzun-
gen nach vorgegebenen Kriterien und unter An-
wendung entsprechender Instrumente und Me-
thoden,  

d) Planen, Durchführen und Veranlassen 
von Maßnahmen der Personalentwicklung zur 
Qualifizierung und zielgerichteten Motivierung 
unter Berücksichtigung des betrieblichen Be-
darfs und der Interessen der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen,  

e) Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnah-
men der Personalentwicklung zur Qualifizierung 
sowie Fördern ihrer betrieblichen Umsetzungs-
maßnahmen,  

f) Beraten, Fördern und Unterstützen von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hinsichtlich ih-
rer beruflichen Entwicklung;  

3. Im Qualifikationsschwerpunkt "Qualitäts-
management" soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Qualitätsziele durch Anwendung ent-
sprechender Methoden und Beeinflussung des 
Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sichern sowie bei der Realisierung 
eines Qualitätsmanagementsystems mitwirken 
und zu dessen Verbesserung und Weiterent-
wicklung beitragen, rechtliche Rahmenbedin-
gungen im Kunden-Lieferanten-Verhältnis, Ver-
träge und Vereinbarungen berücksichtigen zu 
können. In diesem Rahmen können folgende 
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben 
geprüft werden:   

a) Berücksichtigen des Einflusses des Qua-
litätsmanagementsystems auf das Unternehmen 
und auf die Handlungen in den Funktionsfeldern,  

b) Fördern des Qualitätsbewusstseins und 
der Kundenorientierung der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen,  

c) Anwenden von Verfahren und Methoden 
zur Sicherung und Verbesserung der Qualität, 
insbesondere der Produkt- und Prozessqualität 
sowie der Kundenzufriedenheit,  

d) kontinuierliches Umsetzen der Qualitäts-
managementziele durch Planen, Sichern und 
Lenken von qualitätswirksamen Maßnahmen,  

e) Beachten von rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, Verträgen und Vereinbarungen, insbe-
sondere im Hinblick auf Gewährleistung und Ga-
rantie, Kulanz und Kundenbindung. 

 

(9) Im situationsbezogenen Fachgespräch 
soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, be-
triebliche Aufgabenstellungen analysieren, 
strukturieren und einer begründeten Lösung zu-
führen zu können. Dazu gehört, Lösungsvor-
schläge unter Einbeziehung von Präsentations-
techniken erläutern und erörtern zu können. Das 
situationsbezogene Fachgespräch hat die glei-
che Struktur wie eine schriftliche Situationsauf-
gabe. Es stellt den Handlungsbereich in den Mit-
telpunkt, der nicht Kern einer schriftlichen Situa-
tionsaufgabe ist und integriert insbesondere die 
Qualifikationsschwerpunkte, die nicht schriftlich 
geprüft werden. 

 

(10) Wurde in nicht mehr als einer schriftli-
chen Situationsaufgabe eine mangelhafte Prü-
fungsleistung erbracht, ist in dieser Situations-
aufgabe eine mündliche Ergänzungsprüfung an-
zubieten. Bei einer oder mehrerer ungenügen-
der schriftlicher Prüfungsleistungen besteht 
diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung 
soll handlungsspezifisch und integriert durchge-
führt werden und nicht länger als 20 Minuten 
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dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsleistung und die der mündlichen Ergän-
zungsprüfung werden zu einer Bewertung der 
Prüfungsleistung zusammengefasst. Dabei wird 
die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
doppelt gewichtet. 

 

§ 6 
Befreiung von einzelnen  
Prüfungsbestandteilen 

Wird die zu prüfende Person nach § 56 Ab-
satz 2 des Berufsbildungsgesetzes von der Ab-
legung einzelner Prüfungsbestandteile befreit, 
bleiben diese Prüfungsbestandteile für die An-
wendung der §§ 7 und 8 außer Betracht. Für die 
übrigen Prüfungsbestandteile erhöhen sich die 
Anteile nach § 7 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 
Satz 2 oder Satz 3 oder § 8 Absatz 4 entspre-
chend ihrem Verhältnis zueinander. Allein diese 
Prüfungsbestandteile sind den Entscheidungen 
des Prüfungsausschusses zugrunde zu legen. 

 

§ 7 
Bewerten der Prüfungsleistungen 

(1) Jede Prüfungsleistung ist nach Maßgabe 
der Anlage 1 mit Punkten zu bewerten.  

(2) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei-
fende Basisqualifikationen“ sind die Prü-
fungsleistungen für jeden Prüfungsbereich 
einzeln zu bewerten. Aus den einzelnen Be-
wertungen ist als Bewertung für den Prü-
fungsteil das arithmetische Mittel zu berech-
nen.  

(3) Im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qua-
lifikationen“ sind als Prüfungsleistungen zu 
bewerten:  

1. die beiden schriftlichen Situationsaufga-
ben nach § 5 Absatz 5, 

2. das Fachgespräch nach § 5 Absatz 9. 

Aus den einzelnen Bewertungen ist als Be-
wertung für den Prüfungsteil das arithmeti-
sche Mittel zu berechnen. 

 

§ 8 
Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn ohne 

Rundung in den folgenden Prüfungsleis-

tungen jeweils mindestens 50 Punkte er-

reicht worden sind:  

 

1. in jedem Prüfungsbereich des Prü-

fungsteils „Fachrichtungsübergrei-

fende Basisqualifikationen“,  

2. im Prüfungsteil „Handlungsspezifi-

sche Qualifikationen“  

a) in den beiden schriftlichen Situa-

tionsaufgaben und  

b) im Fachgespräch. 

(2) Ist die Prüfung bestanden, so werden die 

folgenden Bewertungen jeweils kauf-

männisch auf eine ganze Zahl gerundet: 

1. die Bewertung für den Prüfungsteil 

„Fachrichtungsübergreifende Basis-

qualifikationen“, 

2. die Bewertung für den Prüfungsteil 

„Handlungsspezifische Qualifikatio-

nen“, 

3. die Bewertung der Situationsauf-

gabe, in der eine mündliche Ergän-

zungsprüfung durchgeführt wurde. 

(3) Der Bewertung für den Prüfungsteil 

„Fachrichtungsübergreifende Basisquali-

fikationen“, den Bewertungen für die bei-

den schriftlichen Situationsaufgaben und 

der Bewertung für das Fachgespräch ist 

nach Anlage 1 die jeweilige Note als De-

zimalzahl zuzuordnen.  

(4) Für die Bildung einer Gesamtnote ist als 

Gesamtpunktzahl das gewichtete arith-

metische Mittel zu berechnen. Dabei 

werden die Bewertungen wie folgt ge-

wichtet:  

1. die Bewertung für den Prüfungsteil 

„Fachrichtungsübergreifende Basis-

qualifikationen“ mit 25 Prozent,  

2. die Bewertung für den Prüfungsteil 

„Handlungsspezifische Qualifikatio-

nen“ mit 75 Prozent. 

Die Gesamtpunktzahl ist kaufmännisch 
auf eine ganze Zahl zu runden. Der gerunde-
ten Gesamtpunktzahl ist nach Anlage 1 eine 
Note als Dezimalzahl und die Note in Worten 
zuzuordnen. Die zugeordnete Note ist die 
Gesamtnote. 

 

§ 9 
Zeugnisse 

(1) Wer die Prüfung nach § 8 Absatz 1 be-
standen hat, erhält von der zuständigen Stelle 
zwei Zeugnisse nach Maßgabe der Anlage 2 
Teil A und B.  

(2) Auf dem Zeugnis mit den Inhalten nach 
Anlage 2 Teil B sind die Noten als Dezimalzah-
len mit einer Nachkommastelle und die Ge-
samtnote als Dezimalzahl mit einer Nachkom-
mastelle und in Worten anzugeben. Jede Be-
freiung nach § 6 ist mit Ort, Datum und der Be-
zeichnung des Prüfungsgremiums der anderen 
vergleichbaren Prüfung anzugeben. 
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(3) Die Zeugnisse können zusätzliche nicht 
amtliche Bemerkungen zur Information (Bemer-
kungen) enthalten, insbesondere  

1. über den erworbenen Abschluss oder 

2. auf Antrag der geprüften Person über 
während oder anlässlich der Fortbildung erwor-
bene besondere oder zusätzliche Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

 

 

§ 10 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann 
zweimal wiederholt werden. 

(2) Wer an einer Wiederholungsprüfung teil-
nimmt und sich innerhalb von zwei Jahren, ge-
rechnet vom Tage der Beendigung des nicht be-
standenen Prüfungsteils an, zur Wiederholungs-
prüfung anmeldet, ist auf Antrag von der Prüfung 
in einzelnen Prüfungsbereichen, den einzeln zu 
prüfenden schriftlichen Situationsaufgaben und 
des Fachgesprächs zu befreien, wenn die darin 
in einer vorangegangenen Prüfung erbrachten 
Leistungen ausgereicht haben. 

§ 11 Übergangsvorschriften 

Begonnene Prüfungsverfahren zum anerkann-
ten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Ge-
prüfte Industriemeisterin – Polsterei können 
nach den bisherigen Vorschriften zu Ende ge-
führt werden.  

 

§ 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Rechtsvorschrift tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in der Kammerzeitschrift „Nie-
derbayerische Wirtschaft“ in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die fachliche Prüfungsbestimmung über die 
Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter 
Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – 
Fachrichtung Polsterei außer Kraft. 

 
 
Passau, 31. Mai 2023 
 

Industrie- und Handelskammer 
für Niederbayern in Passau 

 
 

 

      gez.      gez. 

Leebmann  Schreiner 
Präsident        Hauptgeschäftsführer 
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Anlage 1 (zu den §§ 7 und 8) 

Bewertungsmaßstab und –schlüssel 

 

Punkte 
Note  

als Dezimalzahl 
Note  

in Worten 
Definition 

100 1,0  
 

sehr gut 

 
 
eine Leistung, die den Anforderungen in besonde-
rem Maß entspricht  

98 und 99 1,1 

96 und 97 1,2 

94 und 95 1,3 

92 und 93 1,4 

91 1,5  
 
 
 
 

gut 

 
 
 
 
eine Leistung, die den Anforderungen voll ent-
spricht  

90 1,6 

89 1,7 

88 1,8 

87 1,9 

85 und 86 2,0 

84 2,1 

83 2,2 

82 2,3 

81 2,4 

79 und 80 2,5  
 
 
 
 

befriedigend 

 
 
 
 
eine Leistung, die den Anforderungen im Allge-
meinen entspricht  

78 2,6 

77 2,7 

75 und 76 2,8 

74 2,9 

72 und 73 3,0 

71 3,1 

70 3,2 

68 und 69 3,3 

67 3,4 

65 und 66 3,5  
 
 
 
 

ausreichend 

 
 
 
 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht 

63 und 64 3,6 

62 3,7 

60 und 61 3,8 

58 und 59 3,9 

56 und 57 4,0 

55 4,1 

53 und 54 4,2 

51 und 52 4,3 

50 4,4 

48 und 49 4,5  
 
 
 
 

mangelhaft 

 
 
 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch vorhanden sind 

46 und 47 4,6 

44 und 45 4,7 

42 und 43 4,8 

40 und 41 4,9 

38 und 39 5,0 

36 und 37 5,1 

34 und 35 5,2 

32 und 33 5,3 

30 und 31 5,4 

25 bis 29 5,5  
 
 

ungenügend 

 
 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen 

20 bis 24 5,6 

15 bis 19 5,7 

10 bis 14 5,8 

5 bis 9 5,9 

0 bis 4 6,0 
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Anlage 2 (zu § 9 Absatz 1) 

Zeugnisinhalte 

 

Teil A – Zeugnis ohne Prüfungsergebnisse:  

 

1. Bezeichnung der ausstellenden Behörde,   

2. Name und Geburtsdatum der geprüften Person,   

3.  Datum des Bestehens der Prüfung,    

4. Bezeichnung des erworbenen Fortbildungsabschlusses nach § 1 Absatz 5,  

5. Bezeichnung und Fundstelle dieser besonderen Rechtsvorschrift unter Berücksichtigung erfolg-

ter Änderungen dieser besonderen Rechtsvorschrift, 

6. Datum der Ausstellung des Zeugnisses samt Faksimile/Unterschrift einer zeichnungsberechtig-

ten Person der zuständigen Stelle. 

  

Teil B – Zeugnis mit Prüfungsergebnissen:  

Alle Angaben des Teils A sowie zusätzlich  

 

1. zum Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“  

a) Benennung dieses Prüfungsteils und Bewertung als Note sowie  

b) Benennung der Prüfungsbereiche und Bewertung mit Punkten, 

2. zum Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ 

a) Benennung dieses Prüfungsteils und Bewertung als Note, 

b) Benennung der Situationsaufgabe im Handlungsbereich „Technik“ und Bewertung mit 

Punkten und Note, 

c) Benennung der Situationsaufgabe im Handlungsbereich „Organisation“ und Bewertung mit 

Punkten und Note sowie  

d) Benennung der Situationsaufgabe im Handlungsbereich „Führung und Personal“ und Be-

wertung mit Punkten und Note, 

3. die errechnete Gesamtpunktzahl für die gesamte Prüfung, 

4. die Gesamtnote als Dezimalzahl, 

5. die Gesamtnote in Worten, 

6. Befreiungen nach § 6,  

7. Vorliegen des Nachweises über den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikati-

onen nach § 2 Absatz 2. 

 

 

 

 

 

 


